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Stadtverordnetenversammlung 20.05.2021

Vergabe der Vereinsförderpreise "Sport", "Kultur" und "Jugendgruppen"

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass jeder Verein der einen Bilanzbogen
abgegeben hat und in den Anlagen aufgeführt ist, als Anerkennung und Unterstützung
seiner Vereinsarbeit im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 200,- EUR erhält.

Sachdarstellung:

In jedem Jahr werden an die Vereine in den Sparten Kultur, Sport und Jugendgruppen die Ver-
einsförderpreise vergeben. Die eingegangenen Leistungsbilanzen werden bewertet und nach
einem Punktesystem werden die „Sieger“ ermittelt und die jeweiligen Preisgelder festgelegt.

Auch in diesem Jahr sind wieder Bögen von den Vereinen bei der Stadtverwaltung eingegan-
gen. Nach Sichtung der Bögen hat sich gezeigt, dass aufgrund der Corona-Pandemie, des Lock-
down etc. praktisch keine Veranstaltungen stattgefunden haben oder der Trainingsbetrieb auf-
rechterhalten werden konnte.
Daraus folgt, dass es diesmal praktisch keine echte Vergleichbarkeit gibt, auch weil die
Beschränkungen in 2020 die Vereine unterschiedlich hart und schnell getroffen haben.

Die Vorsitzenden der drei Kommissionen haben sich darauf geeinigt, den Solidaritätsgedanken
vor den Wettbewerbsgedanken zu stellen:

Die Bewertung der Bögen der Vereinen soll aufgrund der Pandemie ausgesetzt werden.
Den Vereinen, die die Bögen abgegeben haben, soll aber eine Anerkennung zu Teil werden,
weil sie sich die Mühe gemacht haben, die Leistungsbilanzen auszufüllen.

Die Vorsitzenden der Kommissionen schlugen folgende Vorgehensweise für das Jahr 2020 vor:

Jeder Verein, der einen Bilanzbogen abgeben hat, erhält als Anerkennung und
Unterstützung seiner Vereinsarbeit im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 200,- EUR.

Im Rahmen von Umlaufbeschlüssen wurden die Kommissionsmitglieder abgefragt und um Be-
schlussfassung gebeten.

In allen Kommissionen (Sport, Kultur und Jugendgruppen) wurde einstimmig dafür abgestimmt,
für das Jahr 2020 so zu verfahren.
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Die Vereine, die einen Bogen abgegeben haben, können den Anlagen entnommen werden.

gesehen:

Eichenauer Hecher Schmidt
FDL 40-2 FBL ESTR

Finanzielle Auswirkungen zu Lasten des städtischen Haushalts:

1. Buchungsstelle 04.04.02.686900
bereitgestellte Mittel 29.000,00 EUR
noch verfügbare Mittel 27.000,00 EUR

2. Nicht ausreichende verfügbare Mittel

( )
Bei nicht ausreichenden verfügbaren Mitteln kann die Mittel-
deckung durch Mehrerträge / Wenigeraufwendungen in Höhe von
bei der Buchungsstelle
erfolgen.

EUR

( ) Die Mitteldeckung muss in Höhe von
durch über- / außerplanmäßige Bewilligung gemäß Beschlussvor-
schlag erfolgen

EUR

3. Investitionsmaßnahmen
( ) Die bisherigen Auftragsvergaben bewegen sich im Rahmen des

Kostenvoranschlages und es ist derzeit keine Überschreitung der
Gesamtkosten erkennbar.

( ) Die bisherigen Auftragsvergaben lassen erkennen, dass die
ursprünglich projektierten Mittel nicht ausreichend sein werden.
Nach dem derzeitigen Stand werden sich die Gesamtkosten um
erhöhen.

EUR

4. Folgekosten
( ) Die Maßnahme verursacht keine Folgekosten in kommenden

Haushaltsjahren
( ) Die Maßnahme verursacht Folgekosten in kommenden Haushalts-

jahren, bestehend aus
Personalaufwendungen EUR
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen EUR
Finanzierungsaufwendungen EUR
Sonstige Aufwendungen EUR

5. ( ) Keine finanziellen Auswirkungen

Die Begründung für die Entstehung der Folgekosten ist aus dem Vorlagentext zu entnehmen.




